
Netzwerk Urbane Gärten Berlin 
„Charta für das Berliner Stadtgrün“ 

– Keine Perspektive für Urbane Gärten? 
Begegnungsorte in der Nachbarschaft, Räume der Umweltbildung und der Partizipation, ein fort-
schrittlicher Beitrag zur Umweltgerechtigkeit, nicht-kommerziell, selbstorganisiert, offen für alle: 
Urbane Gärten sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der sozial-ökologischen Infrastruktur Ber-
lins und selbstverständlich auch des Berliner Stadtgrüns. Sie sind Freiräume, in denen diskutiert, 
ausgehandelt, ausprobiert und praktiziert wird, was in der Stadt von morgen wichtig sein wird. 

Die Zukunft des gesamten städtischen Grüns wird aktuell neu verhandelt. Mit einem Senatsbe-
schluss im August 2018 startet der Prozess der „Charta für das Berliner Stadtgrün“. 

Die Antwort auf die Frage nach der Zukunft der rund 100 Urbanen Gärten Berlins wird dabei vor-
weggenommen: Das von der Senatsverwaltung vorgelegte Impulspapier zum Charta-Prozess re-
duziert die Urbanen Gärten auf ihr Potential als „Zwischennutzungen“. 

Doch Zwischennutzungen stellen angesichts des stadtweit zunehmenden Flächendrucks kein Po-
tential dar. Im Gegenteil: Mit diesem Verständnis werden die Urbanen Gärten zum Auslaufmodell 
erklärt und damit auch das Engagement von unten für das Grün in der Stadt. Der Senat wider-
spricht offen den Inhalten der Koalitionsvereinbarung sowie auch dem durch das Abgeordneten-
haus formulierten Ziel, die Urbanen Gärten Berlins in Form einer gesamtstädtischen Planung dau-
erhaft zu sichern. 

Dieses Ergebnis jahrelanger Bemühungen um die Anerkennung der Arbeit in den Urbanen Gärten 
sowie deren Zukunftsperspektive macht uns wütend. Wir wehren uns gegen die Unterschlagung 
der Bedeutung der Urbanen Gärten sowie gegen die Reduzierung auf Zwischennutzungen im Pro-
zess zur Erarbeitung der „Charta für das Berliner Stadtgrün" und fordern erneut eine langfristige 
Perspektive für alle bestehenden und kommenden Urbanen Gärten. 

12.10.2018. Das „Impulspapier für eine Charta für das Berliner Stadtgrün“ wird einer ausgewählten Öffent-
lichkeit vorgestellt. Mit der Charta will der Senat das in der Koalitionsvereinbarung festgesetzte Ziel ange-
hen, die grüne Infrastruktur Berlins langfristig zu erhalten und zu stärken. Am Ende soll ein Stadtvertrag 
stehen, der das Ergebnis verbindlich festhält. 

Zu Beginn des Papiers wird das Stadtgrün definiert. Die Verwendung des Begriffs soll in einem „umfassen-
den Sinne“ geschehen, denn er „bezeichnet das große Spektrum aller öffentlichen und privaten grünen 
Freiräume [...]“. In den Leitlinien wird das Grundgerüst des Berliner Stadtgrüns umfasst. Urbane Gärten 
werden nicht erwähnt. Erst am Ende des Impulspapiers tauchen sie auf: „Die vielen Urban Gardening-Initia-
tiven zeigen, welches Potential in der Zwischennutzung von Flächen steckt.“ 

Dieser Darstellung sind jahrelange Versuche der Gärtnernden vorausgegangen, dauerhafte Perspektiven für 
die Gartenprojekte zu erreichen, deren sozial-ökologische Bedeutung geschaffen durch zivilgesellschaftli-
ches Engagement immer wieder auch durch den Senat bestätigt worden ist. 



Netzwerk Urbane Gärten Berlin Charta für das Berliner Stadtgrün“ – keine Perspektive für Urbane Gärten?

Der Wille zu langfristigen Perspektiven der Urbanen Gärten fand auch Eingang in die aktuelle Koalitionsver-
einbarung. Dort heißt es, dass „[...] zusammen mit den Akteur*innen der Gartenszene“ „ein gesamtstädti-
sches Konzept für urbane und interkulturelle Gärten“ entwickelt werden soll. Gleiches wird durch Umwelt-
ausschuss und Abgeordnetenhaus bestätigt und um das Ziel ergänzt, „positive Rahmenbedingungen für 
urbanes Gärtnern in Berlin zu schaffen“. 

Dass die Gärten im entscheidenden Prozess nun wieder als private Aktivität auf Abruf verstanden werden, 
die dem Stadtmarketing zwar imageprägende Motive liefern, denen aber keine dauerhafte Perspektive zu-
teilwird, ist für uns schockierend, traurig und nicht zu verstehen. 

Noch gilt Berlin als die Hauptstadt der Urban Gardening-Bewegung in Deutschland und nicht ohne Grund 
betonen Vertreter*innen aus Wissenschaft und Praxis die Bedeutung der Urbanen Gärten für die Zukunft 
der Städte immer wieder. Klimaanpassung, Umweltgerechtigkeit, Biologische Vielfalt, Nachbarschaftsraum, 
Begegnung, Austausch auf Augenhöhe, Teilhabe, Umweltbildung, Ruhe und Erholung: Die Liste ist lang 
und ließe sich mit weiteren Themen fortführen, zu denen die Gärten der Stadt ihren Beitrag leisten. Wäh-
rend die Zukunft der Urbanen Gärten in Berlin also völlig im Unklaren liegt und sich die Situation u.a. für das 
himmelbeet und die Prachttomate sehr aktuell und in existenzieller Weise zuspitzt, stoßen viele Projekte 
regelmäßig an Kapazitätsgrenzen und können den wachsenden Bedarf der Berliner*innen, die sich in Ur-
banen Gärten engagieren wollen, hinsichtlich Zeit, Raum und Arbeitsaufwand einfach nicht decken. 

Umso unklarer ist für uns, wieso den Urbanen Gärten noch immer nicht mit Wertschätzung und Offenheit 
begegnet wird, und stattdessen deren seit Jahren andauernder Kampf um eine langfristige Perspektive 
jetzt offenbar in einer Sackgasse enden soll. Ohne Urbane Gärten in Berlin fehlt es an Orten, an denen sich 
Menschen gemeinsam und gerne für das Gemeinwohl einsetzen. Denn dort übernehmen sie Verantwor-
tung für ihre Nachbarschaften und erfahren, dass ihre Bedürfnisse bei der gemeinsamen Gestaltung von 
Lebensraum Beachtung finden und sie dazu aktiv beitragen können. Wird ein Garten aus dem Kiez ver-
drängt, werden Beziehungen gekappt, wird der Zugang zu Grün verunmöglicht und das Ende fruchtbarer 
Kooperationen besiegelt. 

Es braucht darum dringend neue Ansätze, um der zunehmenden Verdrängung und Flächenkonkurrenz zu 
begegnen und um Perspektiven für selbstorganisierte Nutzungs- und Gestaltungsoptionen für die Men-
schen in ihren Nachbarschaften zu schaffen. Und das gilt nicht nur für Urbane Gärten. Modelle zur Koope-
ration von Kommune und Zivilgesellschaft wie Community Land Trusts oder Bodenfonds zum dauerhaften 
Schutz vor Verdrängung und deren Integration in eine soziale und gerechte Stadt müssen konkret wie zeit-
nah angegangen werden. Denn ohne eine langfristige vertragliche Absicherung droht vielen Urbanen Gär-
ten und anderen zivilgesellschaftlichen Projekten die Verdrängung durch andere Nutzungsinteressen, seien 
es privatwirtschaftliche oder öffentliche. 

Während der UN-Klimakonferenz im Dezember des vergangenen Jahres haben zahlreiche Expert*innen 
erneut die Bedeutung der Akteur*innen in den Städten zur Bewältigung der derzeit größten Herausforde-
rung unserer Gesellschaft hervorgehoben. Die Folgen des Klimawandels, in ökologischer wie sozialer Hin-
sicht, werden uns in den kommenden Jahren und wohl auch darüber hinaus abverlangen, konsequent 
andere Wege der Zusammenarbeit und Kooperation von Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand zu gehen. 
Urbane Gärten können zum Modell eines neuen, produktiven Zusammenspiels dieser Sphären werden. 
Denn Urbane Gärten leisten zu eben diesen Fragen jeden Tag einen wertvollen Beitrag. Denn dort probiert 
und praktiziert die Zivilgesellschaft, wie eine lebenswerte Zukunft in der Stadt tatsächlich möglich wäre und 
wieviel positives Potential in dem Weg dorthin steckt. 



Netzwerk Urbane Gärten Berlin Charta für das Berliner Stadtgrün“ – keine Perspektive für Urbane Gärten?

Um dieses Engagement in Zukunft weiterzuführen, sind Anerkennung, Wertschätzung und die notwendige 
Unterstützung durch Politik und Verwaltung unerlässlich. 

Den Inhalten der Koalitionsvereinbarung folgend bringen wir als Ausgangspunkt den „Berliner 
Dauergartenvertrag“ in seiner Entwurfsfassung ein (das Dokument ist im Anhang beigefügt) und 
erneuern unsere Forderungen der vergangenen Jahre: Wir fordern die Regierung des Landes 
Berlins, insbesondere die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Regine Günther und 
die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Katrin Lompscher, auf, die Bedeutung von 
Gemeinschaftsgärten anzuerkennen, ihre Position zu stärken, sie mit dem Ziel der dauerhaften 
Sicherung ins Bau- und Planungsrecht zu integrieren und dies entsprechend den Inhalten der 
Koalitionsvereinbarung und des im Abgeordnetenhaus beschlossenen Antrags zeitnah umzu-
setzen. Das bedeutet konkret: 

1. Die verbindliche Umsetzung der vorgesehenen gesamtstädtischen Planung für die Urbanen Gärten Ber-
lins durch die Einrichtung eines entsprechenden Verfahrens. Alle haben dabei die Möglichkeit gehört zu 
werden und begegnen sich auf Augenhöhe. Das Verfahren ist ergebnisoffen und transparent. Die Ergebnis-
se werden verbindlich in konkrete Maßnahmen übertragen sowie mit den für eine Umsetzung notwendigen 
Mitteln finanziell ausgestattet. 

2. Die transparente Darstellung möglicher bereits geplanter Maßnahmen zur Umsetzung des beschlosse-
nen Antrags „Urban Gardening in der Stadt verwurzeln“ durch den Senat sowie der zu diesem Zweck im 
Haushalt vorgesehenen Mittel. 

3. Eine klärende Darstellung gegenüber den Urbanen Gärten, in welchem Verhältnis die „Charta für das 
Berliner Stadtgrün“ sowie der dahinterstehende Prozess zu dem beschlossenen Antrag „Urban Gardening 
in der Stadt verwurzeln“ steht.


Den Umfang der Fläche und die Anzahl von Orten des Gemeinwohls, hervorgebracht durch zi-
vilgesellschaftliche Arbeit, die Berlin verloren hat, schmerzen schon genug. Wir wünschen uns 
ein Umdenken und das Ausloten von neuen Handlungsspielräumen. Denn Stadt ist keine Ware, 
sondern muss Lebensraum für alle sein. Jetzt und in Zukunft. 

Berlin, den 12.02.2019 

Allmende-Kontor Gartenlabor himmelbeet Projektmitglieder vom 
KiezGarten Fischerstraße

Kiezgarten 
Schliemannstraße

Peace of Land Prachttomate
Prinzessinnengarten 
Kreuzberg / Common 

Grounds

soulgarden berlin
Der Vorstand vom Verein 

für SozialÖkologische 
Entwicklung

wachsenlassen 
Gemeinschaftsgarten und 

Grüne Bibliothek
Die weiße Rose

Kontakt: post@netzwerkurbanegaertenberlin.org
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BERLINER  
DAUERGARTENVERTRAG

Ein Entwurf

Präambel
Als Teil der sozialen und ökologischen Infra-
struktur werden die urbanen und interkulturellen 
Gärten Berlins dauerhaft als Orte des Gemein-
wohls und des Gemeinschaffens gesichert. Der 
Berliner Dauergartenvertrag ist ein Baustein für 
den notwendigen sozial-ökologischen Umbau 
zu einer zukunftsfähigen, vielfältigen, lebens-
werten, klimaneutralen, sozial und ökologisch 

gerechten Stadt-Land-Region.

§ 1
Um der wachsenden Bevölkerung Berlins für die 
ferne Zukunft Gelegenheit zum gemeinschaftli-
chen Gärtnern, zur Erholung und Erfrischung im 
Freien sowie der gemeinsamen Sorge um das 
Grün zu geben, werden die bestehenden 113  
urbanen und interkulturellen Gärten dauerhaft 

gesichert.

§ 2 
a) Bis 2022 werden zusätzlich Flächen für 200 
weitere gemeinwohlorientierte Gartenprojekte  
in allen Stadtteilen ausgewiesen, um allen  
Berliner*innen Zugang und Teilhabe wohnortnah 
zu ermöglichen. b) Gemeinschaftsgärtnerisch 
genutzte Bereiche auf öffentlichen Grünflächen, 
auf Schulstandorten, in sozialen Einrichtungen 
und in den Berliner Kleingärten können bei ei-
ner Selbstverpflichtung auf die gemeinwohlo-
rientierten Zwecke des Vertrages (§ 6) Teil des 
Dauergartenvertrages und der Bodenstiftung für 
urbane und interkulturelle Gärten (§ 5) werden.

§ 3 
Für einen nötigen Zukauf von Flächen wird ein 
angemessen ausgestatteter Bodenfonds einge-

richtet.

§ 4 
Es wird eine Widmung „gemeinwohlorientierter 
Gemeinschaftsgarten“ als Teil der Daseinsvor-

sorge in die Planung aufgenommen.

§ 5 
Die durch den Berliner Dauergartenvertrag ge-
schützten Gärten werden in eine Bodenstiftung 
für urbane und interkulturelle Gärten übertragen 
und dauerhaft gemeinwohlorientierten Zielen 

gewidmet.

§ 5.1 
Im Vorstand der Bodenstiftung sind die Nut-
zer*innen, Vertreter*innen des Senats und der 
Bezirke aus den jeweiligen Fachbereichen 
(Grünflächen, Umwelt-, Natur- und  Klimaschutz,  
Bildung, Soziales) und entsprechende Ver-
treter*innen der Zivilgesellschaft mit einem 
Stimmrecht von jeweils einem Drittel paritätisch 
vertreten. Der Vorstand achtet auf die Umset-
zung der gemeinwohlorientierten Funktionen 

der Gärten.  

§ 6 
Die Nutzung der urbanen und interkulturellen 
Gemeinschaftsgärten des Berliner Dauergar-
tenvertrages verfolgt gemeinwohlorientierte 
Ziele. Die Gärten richten demokratisch organi-
sierte Trägerstrukturen ein und verpflichten sich

– zur Gewährleistung einer niedrigschwelligen 
Zugänglichkeit, u. a. durch die kostenfreie 
Nutzung, feste Öffnungszeiten, öffentliche 
Veranstaltungen und Angebote für jede*n zur 
Mitwirkung und Teilhabe,

– zur Interkulturalität, Inklusion und Diskrimi-
nierungsfreiheit,

– zur Umsetzung von sozialen und Bildungsan-
geboten, insbesondere mit Schulen, Kitas, so-
zialen und forschenden Einrichtungen,  

– zur Umsetzung ökologischer Zielsetzungen. 
Zu diesen zählen ökologischer Anbau, Natur-
schutzmaßnahmen, Förderung der biologischen 
Vielfalt und Klimaanpassungsmaßnahmen.

§ 7 
Zur Umsetzung der gemeinwohlorientierten 
Ziele werden kontinuierliche und ausreichend 
ausgestattete Förderprogramme aufgesetzt. 
Die Nutzung der ausgewiesenen Flächen erfolgt 

pacht- und betriebskostenfrei.

§ 8 
Der Berliner Dauergartenvertrag ist Bestand-
teil des sozial-ökologischen Stadtumbaus, der 
zukunftsfähigen Ernährungsstrategie Berlin- 
Brandenburg und des Transformationskonzep-

tes Klimaneutrales Berlin.
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Preface
As an integral part of Berlin’s social and ecolo-
gical infrastructure, the urban and intercultural 
gardens are to be secured permanently as spa-
ces of public good and commoning. The Tenure 
Treaty for Berlin Gardens presents a cornerstone 
to the necessary social-ecological transformation 
toward a future oriented, diverse, liveable, carbon 
neutral, socially and ecologically just urban-ru-

ral-region.

§ 1 
To provide the growing population of Berlin in 
the long-term with an opportunity for community 
gardening, out-door-recreation, and the collecti-
ve care for the green commons, the 113 existing 
urban and intercultural gardens shall be perma-

nently secured.

§ 2 
By 2022, 200 additional spaces shall be alloca-
ted to establish further gardening projects in 
all districts, in order to ensure access and par-
ticipation for all Berliners close to their homes. 
Community gardening areas in public parks, on 
school grounds, connected to social facilities, 
and in the allotment gardens of Berlin (“Klein-
gärten”) can, if they pledge to adhere to the so-
cial and public good objectives of this contract 
(§ 6), become party to the Tenure Treaty for Ber-
lin Gardens and the Trust for Urban and Intercul-

tural Gardens (§ 5).

§ 3 
For the necessary acquisition of further plots an 
adequately endowed land trust shall be establis-

hed.

§ 4 
The dedication of “community garden for the 
common good” shall be integrated into urban 
planning processes as part of services to the pu-

blic good.

§ 5 
The gardens protected under the provisions of 
the Tenure Treaty for Berlin Gardens shall be inte-
grated into the Land Trust for Urban and Intercul-
tural Gardens and permanently dedicated to the 

fulfilment of common good objectives. 

§ 5.1 
The board of the land trust shall be comprised 
of gardeners, representatives of the Senate 
and the districts from the corresponding de-
partments (green spaces, nature, environmen-
tal and climate protection, education, social 
affairs), and corresponding representatives of 
civil society, each accorded a third of the voting 
power. The board ensures that the gardens fulfil 

the common good objectives.

§ 6 
The intended use of the urban and intercul-
tural gardens party to the Tenure Treaty for  
Berlin Gardens is for the common good, with 
public service objectives. The gardens shall 
establish democratic organizational structures 

and pledge to
– guarantee low-threshold access, by being free 

of charge, having regular opening hours, hos-
ting public events and offerings for everyone 
to get involved and participate,

– establish and maintain interculturality, inclu-
sivity, and freedom from discrimination,

– offer social and educational programming, 
especially in cooperation with schools, day-ca-
re centers, social and research-focused orga-
nizations,

– realize ecological objectives such as: imple-
menting organic gardening/farming, environ-
mental protection measures, promotion of 
biodiversity, and measures for climate adapta-
tion.

§ 7 
To ensure the implementation of common good 
objectives, continuous and sufficiently equip-
ped funding programs shall be established. 
The use of the designated areas shall be free 
of charge, i.e. free of rental and operating costs.

§ 8 
The Tenure Treaty for Berlin Gardens forms part 
of an agenda for the social-ecological transfor-
mation of the city, a sustainable, future-oriented 
food strategy for the Berlin-Brandenburg regi-
on, and a concept for the transformation of Ber-

lin into a carbon-neutral city.

●

TENURE TREATY  
FOR BERLIN GARDENS

A Draft
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